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6. Elnen Wahtschein erhält auf Antrag

6.1 elne in das WähIerverzeichns eingetragene wahlberechtigte Person
2. Ta9 vol dem Wahitag

Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 06. März 2026, 15 Uhr

Rathaus/Dienststelle, Anschrift und ZimmerNr.

Rathaus HeLdorf, Hannberger StraRe 5, 91093 He1dorf, Burgerburo, Zimmer BB 01
im/in

schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. Wenn bei nachgewiesener plOtzUcher
Erkrankung dor Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann der
Antrag noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, gesteHt werden.

6.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberochtigte Person, wenn

a) sie nachweist, dass sb ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wahlerverzeichnis nach § 15
Abs. 6 Gemeinde- und Landkreiswahlordnung oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach Art. 12
Abs. 3 Satz I Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (vgl. Nm. I und 3) versäumt hat,

b) ihr Wahlrecht orst nach Ablauf der unter a) genannten Antrags- oder Beschwerdefristen entstanden ist,
c) ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt wordon ist und sie nicht in em Whberverzeichnis eingetragen

wurde.

Obese Wahlberechtigten kOnnen beb der in Nr. 6,1 bezeichnoten Stelle den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins
noch bbs zum Wahltag, 15 Uhr, schriftlbch, elektronisch oder mund!ich (nicht aber telefonisch) stelbon.

7. Wer den Antrag fur elne andere Person stebit, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachwebson, dass
sie oder or dazu berechtigt ist. Kann eine wahlberechtbgte Person infolge einer Behinderung weder den Wahbschein
selbst beantragen noch einem Dritten ebne Voflmacht ertoilen, darf sie sich der UnterstOtzung einer Person ihres
Vertrauens bedienen. Diese hat unter Angobe ihrer Personalben gbaubhaft zu machen, dass die Antragstelbung dem
Willen der wahlberechtigten Person entspricht.

8. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person

a) einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahi,

-
b) omen Stbmmzettelumschbag für able Stimmzettel,
c) einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrbft, an die der Wahibrief zu ubersenden ist,
d) em Merkbbatt für die Briefwohl,

Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich überbracht. Verboreno Wahbscheine werden nicht
ersetzt. Versichert eine wahbberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahbschein nicht zugegangen ist,

* kann ihr bis zum Tag vor der Wahl, 12 Uhr, em neuer Wahlschein ertelltwerden.

9. Wahlschemn und Brietwahiunterbagen können auch durch die Wahlberechtigten persanhich abgeholt werden. An andere
Personen können diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch
Vorlage elner schrittlichen Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und die bevoblmachtigte Person
nicht mehr abs vier Wahtberechtigte vertritt; dies hat sie der Gomeinde vor dem Empfang der Unterbagen schriftlich zu
versichern. Die bevobtmdchtigte Person muss bob Abhobung der Unterbageri dos 16. Lebensjahr vollendet haben; auf
Verbangen hat sie sich auszuweisen. Kann eine wahlberechtigte Person infolge ebner Behinderung weder die Untorbagen
sebbst abholen noch elnem Dritten eine Voblmacht erteiben, darf sie sich der Hilfe einer Person ihres Vertrauens
bedienen. Obese hat unter Angabe ihrer Personalien gbaubhaft zu machen, doss sie entsprechend dem Wibben der
wahlberechtigten Person handebt.

-

10. Elne wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen elner Behmnderung an der Abgabe ihrer Stimme
gehindert 1st, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hibfsperson muss das 16.
Lebensjahr voblendet haben. Die Hibfebeistung 1st auf technische Hibfe bei der Kundgabe einer von der stimmberechtigten
Person selbst getroffenen und geau1erten Wahbentscheidung beschränkt. Unzulassig 1st eine Hilfeleistung, die unter
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der
wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn em tnteressenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die
Hilfsperson 1st zur Geheimhabtung der Kenntnisse verpfbbchtet, die sie bel der Hibfebeistung von der Wahi einer anderen

- Person erbangt hat.

11. Beb der Brbefwahl müssen die Wahlberechtigten dafür sorgen, doss der Wahlbrbef, in dem sich der Wahbschein und der
verschbossene Stimmzettelumschbog (mit den jeweils zugehorigen Stbmmzetteln) befinden, bei der auf dem
Wahbbriefumschbag angegebenen Steble spatestens am Wahitag bis 18 Uhr ebngeht.
Nähere Hinwobse darUber, wie die Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich aus dem Merkbbatt für die riefwahb.

Datum 528.01 .2026 Maiwald Unterschrift

Angeschlagen am: 28.01 .2026 Abgenommen am:
_________________________________________

X (Amtsbatt, Z&tung)

Veroffentlicht am: 29.01 .2026 rn/in der Homepage VG He1dorf
b.
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